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1981 01 29 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom YYXXXXXXXXY 
betreffend das Internationale Institut für an

gewandte Systemanalyse 

Der Na:tionalnt hat beschlossen: 

§ 1. Das Intemationale Institut tür angewandte 
Systemanalyse ,ist von der Verpflichtung zur 
Entrichnung des D.i'enstg,eberbeitl1ages zum Aus
gleichsfonds für Fa:milienbeihilf·en tbefreit. Die 
B'edienstetendes Instituts, die nicht österreichi-. 
sehe Sta;atISlbür~er sind, sind von den iLeistungen 
aus dem .Famil:ien:lastenausgleich ausgeschlossen; 
gleiches gilt für deren Ehegatten und minder
jährige Kin,der, sofern sie mit dem Bediensteten 
in einer Haushaltlsg,emeinschaft leben. 

§ 2. Die Bediensteten des InstJinuts, die nicht 
österreichische Staatsbürger und im Zeitpunkt 
des ersten Dienstantrittes im Institut in ös\)er
reich nicht ständigans~si:g sind, silIld von der 
An,wendung der österr,eichischen Rechtsvorschrn
t,en 'im Bereiche der Sozialen Sicherheit befreit. 

§ 3. Sonstig,e RechtISlvorschriften betreffend 
die Riechtsstellung des Internationalen Instituts 
für angewandte S}'Istema.nalyse werden durch 
die~es Bun,desgesetz nicht beruhrt. 

§ 4. Mit dem Inkrafttreten dieses Bundes
gesetzes tr.itt dias Bundesgesetz betreffend das 
Internationale Institut für angewandte System
analyse, BOOl. Nr. 117/1973, außer Kraft. 

§ 5. Dieses Bundesgesetz tritt. mit 1. Jänner 
1980 in Kralt. 

§ 6. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist hbnisichdich ,der §\§ 1 und 4 der Bundes
minister für Finanzen, hinsichtJlich des § 2 der 
Bun,desminister für soziale V,erwaltung und hin
sichtlich des § 3 die Bundesregierung !betraut. 

Information zu den Erläuterungen 

Problem und Ziel: 

Dem Internationalen Institut für angewandte 
Systemanalyse soll ,auf dem Gebiet des Familien
lastenausgleichs im we~entlichen. jene Stellung 
eingeräumt werden, wie sie staatliche interna
tionale Organisanionen haben. Gleichzeitig sollen 
jene Bestimmungen des IIASA-Gesetzes 1973, 
BGBL Nr. 117, außer Kraft treten, hinsichtlich 
derer auf Grund des Privilegiengesetzes 1977, 
BGBL Nr. 677, d~e Verot1dnung ,der Bundesregie
rung vom 17. Jüli 1979, BGBI. Nr. 441, erlassen 
worden ist. 

Lösung: 

Die Einräumung der oben erwähnten Rechts
steIlung badarf eines Bundesg,esetzes. Dieses Bun
desgesetz würde .gleichzeitig die erwähnte Rechts
bereini.gung mit lSich bringen. 

Kosten: 

Durch die Erlassung d-i,eses Bunde9gesetz,es ent
stehen keine nen,nenswerten Kosten. 
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Erläuterungen 

I. AlIg~meiner Teil 

Das seit seiner Gründung im Jahre 1972 i!lIl 
Schloß Laxenburg hei Wien ,angesiedelte Inter
na·nionale Institut für ,angewandte Systemanalyse 
(IIASA) ,erlangt 'Z'unehmend Bedeummg in v>er
schiedenen Hereichen der wissenschaftlichen Me-

, thod~lo,gie und hat damit .auch dazu beigetragen, 
daß Wien als Zentrum internationaler Aktivi
täten Anel'kennung findet. 

Dem Insnitut, das inne11Staatlich als Verein 
konstituiert ist, wurden durch das Bundesgesetz 
vom 15. Feber 1973, BGBI. Nr. 117, bestimmte 
Privileg~en ,gewährt, die in Anerkennung der zu-

, nehmenden Bedeuoung des Instituts durch die 
auf Grund des Privilegiengesetzes 1977, BGBl. 
Nr. 677, el1La~senen Verordnung der Brundesr,e
gier:ungvom 17. Juli 1979, BGBl. Nr. 441, er
weitert wu!'den. Da;bei wu!'de hinsichtlich der 
dem Institut gewährnen Vorrechte eine Anglei
chung an die in Wien ansässigen staatlich'en inter
nationalen Organisationen vongenommen, ohne 
allerdings den im 'P!'ivilegiengesetz 1977 vorge
sehenen R!31hlnen voll auszuschöpfen. A,UJS der 
genannten Verordnung der Bundesregierung aus-

I gekla!lIlmert wur,dedie besondere ProbIematik 
3lUf dem Sektor des öster!'eichischen Eamilienbei
hilfenrechts, da diesbezüglich zum Zeitpunkt der 
Erhtssung. derVer01'ldnung noch Verhandlungen 
über diese Fra;ge mit dem Institut geführt wur
den. Es gilt diaher nach wie vor die ursprüng
liche Bestimmung des § 2 des IIASA~Gesetzes. 

Nachdem ,die Verhandlungen nunmehr QJbge
schlossen we!'den konnten, kann diese Frage illeu 

" genegelt werden, und zw,ar durch eine Anpl3lSsung 
an die den staatlichen internationalen Organisa
tionen gewährten Vorrechte. 

Da die Verordnung der Bundesregierung vom 
17. Juli 1979, BGBl. Nr. 441, gleichartige bzw. 
weite!'gehende Regelungen vorsieht, als im IIASA
Gesetz 1973 entha.lten sind, erscheint es zweck-

, mäßig, jenes Ges:etz aufzuheben und ein neues 
Bunde&gesetlZ zu erlassen. 

Die ZuständigJkeit des Bundes zur Erlassung 
dieses Bundeggesetzes ergibt sich aus Art. 10 
Abs. 1 Z 2 B-VG ("äußere Angelegenheiten"). 

11. Besonderer Teil 

Zu § 1: 

1. Gegenüberstellung 

Gel t ,e n de r Tex t: 

, ,,§ 2. (1) Di,e vom In
stitut 'an seine Dienst
nehmer; die nicht öster
rei~ische Staatsbürger 
sind, ge2la;hl1JM Anbeitts
löhne gehö!'en nicht zur 
Beitragrsgl'llmd,13lge für 
den Dien~tlgeherbeitmg 
zum Ausgleichsfonlds für 
FamLienbeihirlfe. 

(2) Die Dienstnehmer 
des Instituts, die nicht 
österneichische Staatsbür
ger sind, sind von' den 
L'eistun.~en afUS dem F,a
milie11l1astenausgleich QlUS

geschloSlSen; gleiches gilt 
für deren Ehegatten und 
minderjäh!'i~e Kinder, 
sofern sie mit dem 
Dienstnehmer. iill einer 
H aushal tsgemeinlSchllf t 
leben." 

'Vorlgeschlage
nerText: 

,,§ 1. Das Interna
,tionale Iinstitrut für 
angew,andte System
analyse ist von der 
V,erpfl,ichnung zrur Ent
richllung des Dienst
geberheitnag.es , zrum· 
Ausgleichsfonds' für 
Fa;mmenbeihilf.en be
freit. Die B'edienste
ten des lnsüwm, die 
nicht österre,ichische 
Staatsbürger sind, sin.d 
",on den Leis1JUn~en 
aus dem FamilienLa
stenauSlgle~ch atUsge
schlossen; ~eiches g,ilt 
für deren Ehegatten 
ufl/d miruderjähri:ge 
Kinder, sof,ern sie mit 
,dem Bedi'ensteten in 
einer HaUlSlhaltsge
meinschaft leben." . 

2. Durch die neue Fas,sung . dies,er Besti!lIl
murrg soll das Institut von der Verpflichtung 
zur Entrichtung des Dienstlgebetibelitrag·es zum 
Au!>gleichsfonds für Bamilienbeihilfen befreit wer
,den. Gleichzeitig w.ird jedoch klargestellt, daß 
nicht-österreichisch·e Angest,ellte der IIASA keine 
Leistungen aUJS dem Familienlastenausgleich in 
Anspruch nehmen können. Damit soll dem In
stitut auf fdem Gehiet des Ram11ienlasterrausgleichs 
im wesentlichen die gleiche Stellung eingeräumt 
werden, wie si~ staatliche internationale Orga
nisationen in österreich haben. 

Zu § 2: 

Diese ·B.estimmung entspricht § 5 Abs. 2 des 
IIASA-Gesetzes, wobei aus terminologischen 
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Gründen der AlUsdr.uck "Dienstnehmer" durch 
"Bedienstete" ersetztWlUrde. 

Zu § 3: 

Das zu erlassende Bundesgesetz stellt keine 
abschließende Re!gelung der RechtssteIlung der 
IIASA dar, insbesol1der,e ble~bt die Verordnung 
vom 17. Juli 1979, BGBL Nr. 441, unbel"ührt. 

Zu § 4: 

Durch das Außerkrafttreten, des IIAiSA-Gesetzes 
1973 werden jene Bestimmungen ,aufgehoben, 
hinsichtlich derer in der g,enannten Verordnung 
Jder "Bundesreg~emmg entweder weit,ergehende 
oder gleichartige iRegelrungt!n bestehen. Insbeson
dere sollen die im 'genannten Gesetz enthaltenen, 
eingangsaibgabenrechtliche Belange betreffenden 
Bestimmung,en 'aufgehoben werden, da sie zum 
Teil im Widen~pruch mit der in der IIASA-Ver
ordnung getroff,enen Regelung stehen. So konn
ten gemäß§ 6 ,des IIASA-Gesetzesnicht~öster
reichische Bedienstete unter anderem zwei Kraft-

fahrzeuge a;bgabenfrei ooch österreich einführen, 
wobei diese Fahrzeuge innerha1b von vier Jahren 
nur gegen Nachenttichtung der unerhoben geblie
benen Abgaben veräußert werden dJUr.ften. Ge
mäß § 3 Abs. 8 Z 2 der IIASA-Veroronulllg kön
nen nicht-österreichische Bedienstete des Instituts 
dagegen nur einen Kraftwagen alle vier Jahre 
einführen. Damit werden ,die nicht-österreichi
schen Bediensteten des Instituts den nicht .im 
diplomatischen ,Rang ste}lenden Bediensteten in
ternationaler Organisationen gleichgestellt. Auch 
diese können abgabenfrei eingeführte Fahrzeuge 
innerhalb eines Zeitrawrns von vier Jahren nur 
gegen Nachentrichtung der unel'hoben geblieibe
nen Abgaben veräußern oder an Dritte über
lassen. 

Zu § 5: 

Der vor.gesehene Inkrafttretenszeitpunkt soll 
dem EJ."Igebnis der mit den Vertrenern des IIASA 
geführten Voerhandlungen RechIllUng tragen. 
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